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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Erfolgsrechnung

Allgemeiner Haushalt

Investitionsrechnung

Spezialfinanzierungen

Bilanz

Abschreibungen

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am 
„Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen 
Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Absatz 2 des Gemeindegesetzes).

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der 
Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die 
Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = 
Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des 
Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und 
es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. 
Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt 

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, 
welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht 
durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung 
(Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu 
führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines 
Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als 
interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen 
erfolgen.
Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, 
werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 
neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung 
verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die 
Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der 
Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben 
(planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre 
kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt 
werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen 
zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei 
Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, 
welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss 
der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu 
deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands und 
Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei 
einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen 
Saldo vermindert.

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die 
zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben 
und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und 
mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den 
Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen 
resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom 
Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). 
Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen 
anschliessend der Abschreibungspflicht.

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und 
zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und 
Passiven (Fremd- und Eigenkapital).
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GEMEINDE EPTINGEN   Erläuterungen des Gemeinderates zur Jahresrechnung 2024

Wasser

Abwasser

• 41'595 Fr. besser wie Budget bei Sozialhilfe. Keine Auslagen + Rückerstattungen
• 11'872 Fr. weniger Raumplanungskosten - Zonenplanrevision weniger weit wie geplant.

AbfallBemerkungen zu den einzelnen Konten (*)

In der Jahresrechnung 2024 resultiert bei einem Aufwand von 3'022'857.99 Fr. 
und einem Ertrag von 3'191'307.26 Fr. ein Ertragsüberschuss von 
168'449.27 Franken. Budgetiert wurde ein Fehlbetrag von 464'060 Franken. 

Die grössten Abweichungen zum Budget:
• 31'221.25 Fr. höhere Fallkosten (Bedürftigkeit), Budgetierung nur auf Basis von 
Erfahrungswerten möglich

Die Abwasserrechnung schliesst mit einem Überschuss von 7'370.18 Franken 
ab. Budgetiert war ein Überschuss von 1'760 Franken. Grund für diese 
Abweichung sind nicht ausgeführte Planungsarbeiten. Der Überschuss wurde 
dem Kapital der Abwasserkasse gutgeschrieben. Dieses lag per Ende Jahr 
bei 1'879'232.76 Franken.

• 195'984 Fr. höhere Steuereinnahmen (Schätzung) wie budgetiert

• 50'737 Fr. weniger Zusatzbeiträge an Ergänzungsleistungen infolge Todesfälle und neu 
höherem Vermögensverzehr.

• 105'581 Fr. weniger Finanzausgleich und Lastenabgeltung wie budgetiert

• 275'571 Fr. tiefere Bildungskosten. TED Budget war zu vorsichtig budgetiert.
• 78'108 Fr. tiefere Kosten an Altersheime infolge Todesfälle

Die Bemerkungen sind jeweils direkt beim entsprechenden Konto mit den 
Abweichungen aufgeführt. Entsprechende Erläuterungen finden sie in der 
Erfolgsrechnung wie auch in der Investitionsrechnung.

• 39'274 Fr. Mehraufwand Unterhalt Schnitzelheizung gegenüber Budget

Abweichungen ab 10% und gleichzeitig mindestens 5'000 Fr. gegenüber dem 
Budget werden  erläutert.

Die Abfallkasse schliesst mit einem Fehlbetrag von 3'904.67 Franken um 
1'539.67 Franken schlechter ab wie budgetiert. Es wurden weniger Grüngut 
Jahresvignetten verkauft wie budgetiert.  Das Defizit wurde dem Kapital der 
Abfallkasse belastet welches per Ende Jahr bei noch 60'111.89 Franken lag. 
Im Bereich Grüngut standen den Entsorgungskosten von 8'631.30 Franken 
eingenommene Gebühren von 6'080 Franken gegenüber. Die 
Grüngutgebühren decken auch nach der Erhöhung per 2024 nur 70.4 % der 
Kosten.

Allgemeine Bemerkungen

Die Wasserrechnung schliesst mit einem Fehlbetrag von 29'144.27 Franken 
ab. Budgetiert war ein Fehlbetrag von 33'855 Franken. Das Vermögen der 
Wasserkasse beträgt per Ende Jahr 601'688.38 Franken. 
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GEMEINDE EPTINGEN   Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
keine vorhanden

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten
keine vorhanden

Buchwert    
01.01. Amortisation Buchwert   

31.12.Konto Bezeichnung/ Gläubiger Beginn Fälligkeit Zinssatz Zinskosten 
Rechnungsjahr
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GEMEINDE EPTINGEN   Auflistung der Eventualverpflichtungen und -guthaben

Bezeichnung Begründung Forderungsbetrag

Eventualverpflichtungen

keine

Eventualguthaben

Pensionskasse Lehrkräfte
Für die Jahre 2015 und 2018 haben die Gemeinden für ihre Primarlehrer und 
Kindergärtnerinnen Beiträge zur Beseitigung der Unterdeckung an die BLPK 
einbezahlt. Die Unterdeckung ist unterdessen anderweitig wieder behoben. 
Die einbezahlten Beiträge wurden weder an den Kanton noch an die 
Gemeinden zurückerstattet. Sie werden bei einer allfälligen zukünftigen 
Unterdeckung angerechnet. Für die Gemeinde Eptingen beträgt dieses 
Eventualguthaben CHF 81'904.-.
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GEMEINDE EPTINGEN   Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen

Konto Bezeichnung Verwendungszweck Art der 
Verwendung Zinssatz Stand per 

01.01. Zunahme Abnahme Stand per 
31.12.

keine vorhanden
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Kapital Stimmen

Alters- und Pflegeheim 
Mülimatt Stiftung Alters- und 

Pflegeheim
eine 

Stimme 1.14640.01 264'000 Fr. 24'121 Fr.
Pflegefinanzierung 
gemäss gesetzlichen 
Vorgaben

Wöllner Andreas

Spitex Sissach und 
Umgebung Verein Spitexleistungen --- --- eine 

Stimme

Zahlungspflicht 
gemäss Leistungs-
vereinbarung

Ries Anesti

GEMEINDE EPTINGEN   Auflistung der Gemeindebeteiligungen 2024

Name Rechts-
form Zweck/Tätigkeit Kapital

Anteil Gemeinde Bilanz-
konto

Anschaf-
fungswert 

Anteil

Buchwert 
Anteile 31.12 Haftungsumfang Vertreter der 

Gemeinde
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GEMEINDE EPTINGEN   Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit 2024

Name Rechtsform Zweck/Tätigkeit Mitwirkende Gemeinden Zahlungen im 
Jahr 2024 Haftungsumfang Vertreter der 

Gemeinde

Feuerwehr Bölchen Zweckverband Feuerwehr Eptingen, Diegten, 
Tenniken 49'799 Fr. Zahlungspflicht 

gemäss Statuten
Anesti Ries +    Jan 

Oberli

Forstrevier oberes 
Diegtertal Zweckverband Forstwirtschaft Eptingen, Diegten, 

Känerkinden, Tenniken 14'982 Fr. Zahlungspflicht 
gemäss Statuten

 Saskia Plüss  +    
Christian Tschannen

Kreisprimarschule TED interkommunaler 
Vertrag

Kindergarten / 
Primarschule

Eptingen, Diegten, 
Tenniken 863'909 Fr. Zahlungspflicht 

gemäss Vertrag
Saskia Plüss + Lidia 

Raddi

Regionale Musikschule 
Sissach Zweckverband Musikschule

Böckten, Buckten,
Diegten, Diepflingen, 
Eptingen, Häfelfingen, 
Itingen, Känerkinden, 
Läufelfingen, Nusshof,
Rümlingen, Sissach, 
Tenniken, Thürnen, 
Wintersingen, Wittinsburg 
und Zunzgen

30'605 Fr. Zahlungspflicht 
gemäss Statuten Saskia Plüss

Zivilschutzkompanie 
Bölchen-Homburg

interkommunaler 
Vertrag Zivilschutz

Böckten, Buckten, Diegten, 
Diepflingen, Eptingen, 
Gelterkinden,Häfelfingen, 
Hemmiken, Känerkinden,
Läufelfingen, Ormalingen, 
Rickenbach, Rothenfluh, 
Rümlingen, Tenniken, 
Thürnen, Wittinsburg

7'692 Fr. Zahlungspflicht 
gemäss Vertrag Ries Anesti

Regionaler Führungsstab interkommunaler 
Vertrag

Gemeinde-
führungsstab gleiche wie Zivilschutz 801 Fr. Zahlungspflicht 

gemäss Vertrag Ries Anesti
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GEMEINDE EPTINGEN   Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit 2024

Name Rechtsform Zweck/Tätigkeit Mitwirkende Gemeinden
Zahlungen im 

Jahr 2024
Haftungsumfang

Vertreter der 

Gemeinde

KESB Kreis 

Gelterkinden/Sissach

interkommunaler 

Vertrag

Kinder- und 

Erwachsenenschutz

Anwil, Böckten, Buckten, 

Buus, Diegten, Diepflingen, 

Eptingen,

Gelterkinden, Häfelfingen, 

Hemmiken, Itingen, 

Känerkinden, Kilchberg, 

Läufelfingen, Maisprach,

Nusshof, Oltingen, 

Ormalingen, Rickenbach, 

Rothenfluh, Rümlingen, 

Rünenberg,

Sissach, Tecknau, 

Tenniken, Thürnen, 

Wenslingen, Wintersingen, 

Wittinsburg, Zeglingen

und Zunzgen

87'136 Fr.
Zahlungspflicht 

gemäss Vertrag
Plüss Saskia

Mütter- und 

Väterberatung
Auftrag an Spitex

Beratung von Eltern 

mit Kleinkindern
Unbekannt 2'804 Fr. Gemäss Aufwand keine
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GEMEINDE EPTINGEN   Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit 2024

Name Rechtsform Zweck/Tätigkeit Mitwirkende Gemeinden
Zahlungen im 

Jahr 2024
Haftungsumfang

Vertreter der 

Gemeinde

Verein Region 

Oberbaselbiet
Verein

Autonomie seiner 

Mitgliedgemeinden zu 

stärken, die 

Zusammenarbeit im 

funktionalen Raum  

auszuweiten und zu 

vertiefen; bei der 

Planung, Koordination 

und Erbringung von 

Leistungen der 

öffentlichen Hand auf 

Stufe Gemeinde den 

Prinzipien von 

Wirksamkeit und 

Effizienz zu folgen

Anwil Böckten, Diegten, 

Diepflingen, Eptingen, 

Gelterkinden, Itingen, 

Kilchberg, Maisprach, 

Oltingen, Ormalingen, 

Rickenbach, Rothenfluh, 

Rünenberg, Sissachh, 

Tecknau, Tenniken, 

Thürnen, Wenslingen, 

Wittinsburg, Zeglingen, 

Zunzgen

1'152 Fr.

projektabhängig, 

Zahlungspflicht 

gemäss Statuten 

und Entschädigungs-

reglement.

Vock Markus

Zweckverban 

Versorgungsregion 

Oberbaselbiet (APG)

Zweckverband

Sicherstellung eines 

bedarfsgerechten, 

ambulanten, 

intemediären und 

stationären 

Betreuungs- und 

Pflegeangebot.

Böckten, Diegten, 

Diepflingen, Eptingen, 

Gelterkinden, Itingen, 

Nusshof, Ormalingen, 

Sissach, Tecknau, 

Tenniken, Thürnen, 

Wenslingen, Wittinsburg, 

Zunzgen

2'356 Fr.
projektabhängig, 

Zahlungspflicht 

gemäss Statuten

Barbara Nyarko
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GEMEINDE EPTINGEN   Gemeindeversammlungsbeschluss

Markus Vock Colin Ruesch

Beschlussfassung über die Jahresrechnung durch die Gemeindeversammlung

GEMEINDERAT EPTINGEN

Der Präsident Der Gemeindeverwalter

Eptingen, den 26.06.2025

Die vorliegende Jahresrechnung 2024 mit einem Aufwand von 3'022'857.99 Fr. und einem Ertrag von 3'191'307.26 Fr. wurde an der 
Gemeindeversammlung vom 26. Juni 2025 genehmigt. Der Ertragsüberschuss von 168'449.27 Fr. wird dem Eigenkapital zugewiesen.
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